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Von den Pflichten eines Wegmachers
im letzten Jahrhundert

«Instandhaltung des Strassenkodrpers in ganz untadelhaftem Zustande»

Hansjakob Gabathuler, Buchs

ei seiner Griindung 1803 iibernahm

der Kanton als oberster Strassenmei-
ster ein bescheidenes und noch sehr weit-
maschiges Strassennetz.! Der Zustand der
damaligen Strassen — meist holprige Hohl-
und Karrengassen — befriedigte freilich die
Fuhrleute und Kutscher mit ihren Gisten
auf weiten Strecken keineswegs.
Im Jahre 1821 hatte der Grosse Rat einen
Staatsbeitrag bewilligt, um die Schollberg-
strasse auszubauen.” Die Schollbergstrasse
hatte indessen nur dann ihren Wert, wenn
die Fortsetzung nach Norden verbessert
wurde, was denn auch in den Jahren bis 1828
geschah; auch der Saumweg von Gams nach
Wildhaus wurde 1829/30 durch eine Kunst-
strasse ersetzt.” Fiir den Bau und den Unter-
halt dieser Strassen griff der Staat zwar nicht
tief in seine Kasse; die Gemeinden und pri-
vate Anstosser zahlten erhebliche Beitriige.*
Die Verfassung des Jahres 1831 erklirte
den Bau und den Unterhalt der Haupt-

strassen zur Staatssache, womit der Kan-
ton fortan auch die Gemeindestrassen zu
liberwachen hatte. Dazu schuf er 1834 das
Strasseninspektorat, dem bis 1863 auch das
Rheinbau- und das Hochbauwesen unter-
stellt waren. Auf das Gemeindestrassenge-
setz von 1837 folgte das Giiterstrassenge-
setz von 1864. Die kantonale Aufsicht ge-
wihrleistete nun einen grossziigigeren und
sachkundigeren Bau als friiher, da oft die
Fachleute gefehlt und ortliche Machtver-
hiéltnisse bei der Fiihrung der Strassen-
strecken nicht selten den Ausschlag gege-
ben hatten.

Durch die Verfassung von 1848 hatte der
Bund inzwischen die Binnenzoélle und
Weggelder abgeschafft und auch das Post-
wesen iibernommen. In malerischer Weise
mogen in den folgenden Jahren die mehr-
spannigen gelben Pferdekutschen das
Strassenbild belebt haben. In der zweiten
Hilfte des vergangenen Jahrhunderts wid-

Im 19. Jahrhundert war die Fahrt in einer Kutsche auf holprigen Strassen eine
malerische, aber beschwerliche Angelegenheit. Bild aus Mittler 1988.

mete sich der Kanton aber bald einmal vor-
wiegend der Anlage eines Eisenbahnnet-
zes; er sorgte nun auch dafiir, dass abgele-
gene Siedlungen, wie etwa der Grabser-
berg, ihre Strassen zu den Stationen im
Talgrund erhielten. Die Eisenbahn war bis
nach der Jahrhundertwende die absolute
Konigin des Verkehrs, bis ihr das Automo-
bil als zukunftsweisende Verkehrskraft
den ersten Rang streitig machte. Es hob die
Bedeutung der Strassen wieder in unge-
ahnter Weise und verdringte die Pferde als
Zugkraft mehr und mehr.’

«Unterhalt der Staats-Straahse
No.1 von St.Gallen n. Chur»

Der Strassenausbau unter der Hoheit des
Staates bedingte nun auch einen straffen
und geregelten Unterhalt. Um diesen zu
gewdhrleisten, wurden die Strassen in Ab-
schnitte eingeteilt, die an Pidchter oder Ak-
kordanten des Staates, beziehungsweise
der Gemeinden, zur Pflege und Wartung
ibergeben wurden. Damit war der Berufs-
stand der Wegmacher geboren, deren
Pflichtenheft vertraglich geregelt war. Ein
solches «Vertrags & Pflichtenheft fiir den
Strahsenpacht mit Christ. Fuchs, Strahse N.
1. XII bis XIII» aus dem Jahre 1867 ist uns
erhalten geblieben’; es gibt uns erschop-
fend Auskunft, wie diese Unterhaltsarbei-
ten an den Staatsstrassen vor iiber 100 Jah-
ren bewerkstelligt wurden. Im folgenden
werden die in 21 Artikeln aufgelisteten
Pflichten und Bedingungen grésstenteils
wortlich wiedergegeben:

«Das Baudepartement Namens der Stras-
senverwaltung des Cantons St.Gallen
tibergiebt dem Christian Fuchs in Salez
von der Staatsstrasse No. 1 die Abtheilung
von dem Stundenstein XII bis Stunden-
stein XIII in einer Lange von 16 000" [Fuss]
zum Unterhalte in Pacht oder Akkord.
Unter den dem Chr. Fuchs tibergebenen &
von demselben in Akkord tibernommenen
Unterhaltsarbeiten ist verstanden & inbe-
griffen: Der gehorige Unterhalt der Fahr-
bahn, das Reinigen der Seitengraben & der



Der Groffe Nath des Kantons St. Gallen,

Su der Ab{icht, die einer freien und ergiebigen Bewirth-
fdaftung der Gitter entgegenftehenden Hindernifie fo viel al8
moglich u befeitigen,

vevordnet al8 Gefefy:
1. Jitel. BVon den Giiterfirafien,

Avt, 1. Jn jeder Gemeinde, in tweldher die gu einer
miglichft freien Benitbung dev Grunditiice evforderlichen Gitters
ftrafien nod) nicyt vorhanbden find, follen foldye auf Berlangen
angelegt, werden.

Art. 2. Die Breite der neu angulegenden Hauptgitters
ftrafien foll wenigftens 10, fHochitens 14 Fuf, diejenige bder
Nebenftrafien wenigftend 8, hiochitens 12 Fuf betragen. Die
Breite der Dejtehenden Giiterftrafen ift, wenn erforderlich, in
oben begeichneter Weife u ermweitern.

Art. 3. Die Kojten der Erftellung und des Unterhalted
neuer Gitterftrafen follen, wenn fid) die Betheiligten unter
einander nidht auf andere Weife verjtindigen, nac) Mafgabe
beé Fladyenvaums der Grunditiicte, weldhen fie judienen, mit
PBeriidfichtigung der beftehenden Dienftbarfeiten und im BVer-
piltnify gu dent Bortheilen und Nadhtheilen, weldhe fitv die be-
treffenden Grunbdbefitier entjtehen, verlegt werbern.

Ausschnitt aus dem Gesetz iber
Guterstrassen und Ausstreckrechte von
1864. Im Besitz von Marie Hermann,
Azmoos.

Strassenborde nach Anleitung & Forde-
rung des Strasseninspektorates, bezie-
hungsweise der Strassenmeister. Ferner
das Einbetten des Kieses, die Ableitung
des Wassers, das Abziehen von Koth und
Staub und Beseitigung desselben, die Of-
fenhaltung der Fahrbahn und der Trottoirs
bei Schneefall und der Unterhalt der Trot-
toirs wo solche vorhanden sind, oder neu
angelegt werden sollten, iiberhaupt — so
wie die Ausfithrung der durch Naturereig-
nisse geforderten Herstellungsarbeiten,
[...] demnach iiberhaupt im Ganzen in al-
len Theilen die vollige Instandhaltung des
Strassenkorpers, der Trottoirs und der
Graben in ganz untadelhaftem Zustande,
wogegen die Strassenverwaltung alle tibri-
gen Leistungen als: Den Unterhalt der
Briicken und Durchldsse, der Abweis-
steine, Geldnder und Béume, der Stiitz-
und Wandmauern, Wegweiser und Marken
und dergleichen selbst und nach eigenem
Gutfinden wird besorgen lassen.

Auch die Kiesbeifuhr wird die Strassenver-
waltung auf ihre eigene Rechnung und
nach Ermessen der Strassenaufsicht besor-
gen lassen, der Ubernehmer ist jedoch
pflichtig, so viel Kies einzubetten, als von
der Aufsicht verlangt wird. Auch hat der
Pidchter auf die Qualitact des Kiesmate-
rials zu achten und ohne spezielle Bewilli-
gung von Seite des Strassenmeisters kein
solches anzunehmen, das nicht vorschrifts-
gemass zubereitet ist.

Wird Kies an Vorrathshaufen, sei es den
Strassenborden entlang oder auf eigens

hiezu vorhandene Kiesplatze aufgefiihrt,
so hat der Akkordant dasselbe gehorig auf-
zuschaufeln und derart in ldnglichte gere-
gelte Haufen zu bringen, dass sie fiir das
Befahren der ganzen Fahrbahnbreite kein
Hinderniss bieten und das Kies nicht
unniitz auf der Strasse herumrollt.

Bei denjenigen Abtheilungen, fiir welche
das Kies aus Gruben bezogen werden
muss, kann je nach dem Ermessen der
Strassenaufsicht das Kiesriisten gegen an-
gemessene Vergiitung auch dem Péchter
verakkordirt werden.»’

Ausebnen von Leisen und
Schlagen

«Die eigentlichen Hauptbekiesungen sol-
len nur im Herbst oder Friihjahr, n6thigen-
falls aber auch beidemal, aber so viel als
moglich nur bei nasser oder weicher Fahr-
bahn vorgenommen werden. In der Zwi-
schenzeit sind nur die Leisen und Schlédge®
auszubessern, zu welchem Behufe immer
fiir geniigende Kiesvorrithe gesorgt wer-
den muss. Bei allen Ausbesserungsarbei-
ten, sowie bei den Hauptbekiesungen soll
darauf gesehen werden, dass die Fahrbahn
eine moglichst glatte, gleichformige und
feste werde und in der Mitte die erforder-
liche Wolbung erhalte.

Das Kies muss daher bei gleichformiger
Oberfliche der Strasse durchwegs gleich-
missig, bei ungleichmaissiger Oberfldche
aber mit Riicksicht auf erhohte und ver-
tiefte Stellen aufgetragen werden.
Einzelne herumrollende, mit der Strassen-
oberfliche nicht fest verbundene Steine
sollen, besonders bei trockener Witterung,
zusammengezogen, an passenden Stellen
neben der Strasse aufbewahrt und erst bei
nassem Wetter wieder geeignet verwendet
werden.

Uberall wo es sich der Kultur ohne Scha-
den thun ldsst, sollen die abgezogenen
Koth- und Staubhaufen sofort auf das
anstossende Land abgelagert werden. Al-
ler iibrige Schlamm und Schutt, welcher
sich bei der gewohnlichen Reinigung der
Strasse und der Seitengridben ergiebt, ist
auf Rechnung des Pédchters zu beseitigen.
Alle dem Staat angehorenden Kiesgruben
oder andere Materialplétze sollen von den
betreffenden Ubernehmern genau iiber-
wacht werden. Besondere Aufmerksam-
keit ist hiebei auch den Grenzmarken zu
widmen, damit weder das Staatseigenthum
geschmilert noch das benachbarte Privat-
eigenthum durch zu nahe Ausbeutung ge-
fahrdet wird.

Die Péichter haben ferner dafiir zu sorgen,
dass aus den Kiesgruben weder Steine
noch Sand anders als mit Bewilligung des
Strassenmeisters weggefiihrt werden. Die-
se Bewilligung muss dem Péchter vom
Strassenmeister personlich ertheilt wer-
den, in jedem andern Falle hat der Kédufer
eine schriftliche Bewilligung vorzuweisen.
Alle und jede andere Verwendung von
Kies aus den Staatsgruben zu Privat-
zwecken ist dem Pichter strengstens un-
tersagt. Den Erlos fiir verkaufte Steine
oder Sand, im Falle solcher vom Kaufer an
den Pichter bezahlt wiirde, hat letzterer
sofort dem Strassenmeister zu behdndigen.
Von den Kiesgruben, deren Zufahrten
verschliessbar sind, hat der Pachter die

1 Neben einer Kunststrasse von Rorschach bis Wil,
der sogenannten Fiirstenlandstrasse — von Abt
Colestin I1. 1774 begonnen und von Abt Beda voll-
endet —, fiihrte eine fahrbare Strasse nach Wattwil
und iiber den Ricken nach Uznach und Rapperswil,
wo bis 1887 die holzerne Seebriicke in die Ur-
schweiz abzweigte. Wer vom Toggenburg ins Wer-
denberg gelangen wollte, konnte bis Wildhaus zwar
eine fahrbare Strecke beniitzen, musste sich dann
aber iiber die Wildhauserhohe mit einem Saumweg
begniigen, um im Rheintal die Handelsstrasse von
Sargans an den Bodensee zu erreichen (nach Thii-
rer: 19725 Si199:E):

2 Vgl. dazu die Beitréige «Die Schollbergstrasse bis
zum Ende der Landvogtszeit» von Otto Acker-
mann und «Von den alten Landstrassen und dem
Bau der Kantonsstrassen» von Hans Jakob Reich in
diesem Buch.

3 Vgl. den Beitrag «Die Strasse vom Rheintal ins
Toggenburg» von Noldi Kessler in diesem Buch.

4 In den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts
waren beispielsweise unter gewaltigen Opfern sei-
tens der Gemeinde Wartau die alten Wege von
Dorf zu Dorf verbessert, grosstenteils aber neu er-
baut worden, da das Strassengesetz von 1837 die
Gemeinden dazu verpflichtet hatte, kunstgerechte
Gemeindestrassen zu erstellen und zu unterhalten
(Bau der Strasse Seidenbaum-Azmoos 1841, Wei-
te-Oberschan 1842, Azmoos—Oberschan 1843, Az-
moos-Triibbach mit Anschluss nach Sargans 1847/
48). Im Jahre 1842 gingen die Gemeindestrassen
von der Ortsgemeinde Wartau an die politische Ge-
meinde iiber, wobei die Ortsgemeinde eine Auslo-
sungssumme von 5000 Gulden zu entrichten hatte.
Die Gesamtausgaben an Strassenbauten und Bo-
denabtretungen diirften insgesamt etwa 10 000 Gul-
den ausgemacht haben. Jakob Kuratli sieht in
diesen enormen Belastungen einen Faktor unter
mehreren fiir die Verarmung grosser Teile der Be-
volkerung, die in der zweiten Hilfte des vergange-
nen Jahrhunderts in einer weiteren Auswande-
rungswelle nach Ubersee gipfelte (Kuratli 1950,
S. 321 f. und Anm. 497).

5 Nach Thiirer 1972, S. 199 ff.

6 VuP 1867: Es wurde dem Autor freundlicherweise
von Hans Schmidt, alt Strassenkreisinspektor,
Buchs, fiir diese Arbeit zur Verfiigung gestellt.

7 VuP 1867, Art. 1-3.

8 Als «Leisen» wurden friiher mundartlich die
Fahrspuren bezeichnet; bei den «Schlagen» handelt
es sich wohl um Schlaglocher.
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Schliissel in Verwahrung zu nehmen und
die Zufahrten nur fiir die Kiesfuhrleute
oder fiir Kédufer von Sand und Steinen zu
offnen.»’

Auf Telegraphenleitungen

und Barrieren Obacht haben
«Wenn an den [...] Bauobjekten etc., wel-
che die Strassenverwaltung auf eigene
Rechnung zu unterhalten hat", irgendwel-
che Beschddigung oder Zerstorung wahr-
genommen wird, hat der Ubernehmer dem
Strassenmeister hievon ungesdumt An-
zeige zu machen und wo etwa Gefahr im
Verzuge sein sollte, sofort von sich aus die
nothigsten Anordnungen zur Abhiilfe zu
treffen, zudem aber gleichzeitig den Stras-
senmeister zu berichten.

Namentlich ist auf alle Briicken und
Durchlédsse ein fleissiges und wachsames
Auge zu halten und allfillige Médngel recht-
zeitig der betreffenden Oberaufsicht zu
verzeigen, widrigenfalls der Péchter fiir
alle nachtheiligen Folgen haftbar & ver-
antwortlich ist. Auch sind die Strassen-
pachter verantwortlich dafiir, dass weder
von der bestehenden Strassenbreite, noch
von den dazugehorenden Borden, Graben,
Boschungen, Kiesplédtzen und dergleichen
etwas verloren geht. Sie haben daher fleis-
sig Nachschau walten zu lassen, dass keine
Marken abhanden kommen und wo sol-
ches dennoch geschehen sollte, dem Stras-
senmeister sofortige Kenntniss zu geben.
Den Strassenpidchtern liegt auch die Be-
aufsichtigung der Telegraphenleitung ob,
wo solche den Strassen entlang bestehen,
oder wihrend der Pachtzeit erstellt werden
sollten. Bei entdeckten Méngeln ist das zur
Abhiilfe Nothwendige vorzukehren und
bei grossern Beschddigungen dem néchst-
gelegenen Telegraphenbiireau sofort An-
zeige zu machen. Material und die erfor-
derlichen Werkzeuge hat die Telegraphen-
verwaltung zu liefern.

Den Strassenpéchtern liegt es ebenfalls ob,
auf die Strasseniibergidnge bei den Eisen-
bahnen und wo letztere in der Ndhe von
Strassen vorbeifiihren, auch auf deren son-
stige Verhiltnisse, besonders aber auch
darauf Acht zu haben, dass die Barrieren
(Geldnder) in gutem Zustand erhalten
werden, im Nothfalle allfdlligen Nachthei-
len nach Umstédnden vorzubeugen oder ab-
zuhelfen oder davon Anzeige an den Stras-
senmeister und die Bahnbeamten zu ma-
chen.

Wo sich grossere oder kleinere Gewisser
in der Nihe einer Strasse befinden, sollen

die betreffenden Ubernehmer auch auf
dieselben Obacht haben und alle Wahr-
nehmungen von nachtheiligen Einwirkun-
gen auf die Strasse ebenfalls ohne Verzug
dem Strassenmeister berichten.»"

Das Publikum vor Unfdllen
bewahren

«In Fillen bei welchen die Strasse in Folge
schlechten Wetters vermehrter Arbeit zur
Ableitung von Wasser, Beseitigung von
Schnee, Koth oder Staub u.s.w. bedarf, so-
wie auch im Falle von Naturereignissen hat
der Akkordant die erforderliche Anzal
von Gehiilfen anzustellen und zwar soviel,
als der Strassenmeister fiir nothig erachtet.
Unter den vom Péchter selbst und auf
seine Rechnung zu habenden Naturereig-
nissen sind alle und jede Ereignisse ver-
standen, welche nicht plotzlich, unerwartet
und unvorhergesehen in einem Umfange

entstanden sind, dass deren Remedur
mehr als Frs 25 kostet.

Sind solche Fille eingetreten und von der
Strassenaufsicht konstatiert worden, so
wird der Mehrbetrag der Herstellungsko-
sten iiber die oben festgesetzten Frs 25 hin-
aus von der Strassenverwaltung getragen,
welche derartige Arbeiten nach Belieben
auch durch andere Ubernehmer kann aus-
fiihren lassen.

Inzwischen ist der Pidchter oder dessen
Gehiilfen dennoch verpflichtet, bei sol-
chen Vorfillen nicht nur den Strassenmei-
ster sofort zu benachrichtigen, sondern
von sich aus unverziiglich dafiir zu sorgen,
dass etwa unfahrbar gewordene Strassen-
strecken so schnell als moglich wieder her-
gestellt werden und alle Massnahmen tref-
fen, welche geeignet sind, das Publikum
vor Unfiéllen zu bewahren und zwar unter
Verantwortlichkeit fiir alle Folgen, die aus

Vorderseite des Pachtvertrages mit Christian Fuchs, Salez, aus dem Jahre 1867.
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Nachlissigkeit von Seite des Ubernehmers
entstehen wiirden. Das ndamliche gilt auch
bei allfdlligen Beschadigungen von Briik-
ken und Durchldssen.

Der Pacht oder Akkord wird auf drei auf-
einanderfolgende Jahre abgeschlossen,
d. h. die Pachtzeit beginnt mit dem 1 ten
Janner 1867 und endet mit dem 31 ten De-
zember 1869. Derselbe kann aber vom
Pichter von halb zu halb Jahr, von der
Strassenverwaltung hingegen, wenn die-
selbe mit den Leistungen nicht zufrieden
ist, monatlich gekiindet werden. Wenn
der Ubernehmer den Vertrag kiindet, so
hat er von dem Tage des Kiindigungsan-
fangs an die Strasse noch /4 Jahr lang zu
unterhalten, bei Kiindigung von Seite des
Staates aber hat er nach Monatsfrist abzu-
treten.

Der Pichter ist dem Baudepartement, dem
Bauinspektorat sowie dem betreffenden
Strassenmeister untergeordnet und hat
den von denselben erlassenen Weisungen
unbedingt nachzukommen.

Wenn der Pidchter aber seine eingegange-
nen Verpflichtungen nicht erfiillt und in
Folge dessen die Strasse verwahrlost er-
scheint, so ist das Inspektorat befugt, auf
Rechnung des Ubernehmers alle diesfalls
nothigen Arbeiten auf der betreffenden
Strassenstrecke vornehmen zu lassen.
Dem Strasseninspektor sowie dem betref-
fenden Strassenmeister steht das Recht zu,
etwaige provisorische Stellvertreter des
Pichters (stindige werden nicht geduldet)
oder sonstige Gehiilfen, die fiir dieses Ge-
schéft untauglich gefunden werden, auszu-
schliessen und deren Entlassung anzuord-
nen, wenn ihre Leistungen oder ihr Betra-
gen nicht entsprechen.

Die Péchter sind auch pflichtig, bei den In-
spektionen von Seite des Baudeparte-
ments, des Inspektorats oder des Strassen-
meisters auf Verlangen der Betreffenden
dieselben auf der gepachteten Strecke zu
begleiten.

Fiir getreue Erfiillung des eingegangenen
Vertrages hat der Ubernehmer eine Kau-
tion gleich der Hélfte des jahrlichen Pacht-
betrages in einer dem Baudepartement
gentigenden Form fiir die ganze Dauer der
Pachtzeit zu leisten. Die Zahlungen an den
Pichter werden quartalsweise und zwar in
der Regel in gleichmiéssigen Raten gelei-
stet.

Bei wirklicher Vernachldssigung der iiber-
nommenen Strassenstrecke aber wird der
betreffende Pacht betrag theilweise oder
ganz solange zuriickbehalten, bis den Ver-
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Strassenunterhalt als lastige Pflicht - noch im 19. Jahrhundert begniigte man
sich mit minimalem Aufwand. Die Zeichnung aus dem «Postheiri» von 1855
zeigt, wie Arbeitslose stimperhaft an einer Strasse arbeiten. Zeichnung aus

Mittler 1988.

tragsbestimmungen Geniige geleistet ist,
worliber einzig die Strassenverwaltung zu
entscheiden hat.»"

Anzeige von ﬁberl‘retungen

des Radfelgengesetzes

«Die vom Staate zu zahlende Pachtsumme
betrdgt pr. Jahr und pr. Wegstunde (a
16 000 Fuss) Franken 470 — oder im
Ganzen die Summe von Franken vierhun-
dert & siebenzig.

Unterhaltet der Pachter aber die ihm tiber-
gebene Strassenstrecke zur vollsten Zu-
friedenheit der Strassenverwaltung und
lasst sich iiberhaupt kein Verschulden ge-
gen die in diesem Vertrag enthaltenen Be-
stimmungen und Vorschriften zu Schulden
kommen(,] so erhélt derselbe ausser der
Akkordsumme jéhrlich noch eine Gratifi-
kation bis auf 50 Franken pro Wegstunde,
im andern Falle hingegen werden ihm un-
bedingt und ohne dass der Ubernehmer ir-
gendwelchen Einwand zu machen berech-
tigt ist, ebenso viele Franken von der Ak-
kordsumme abgezogen, was insbesondere
auch dann geschieht, wenn der Péchter die
vom Staate auf eigene Rechnung zu unter-
haltenden Bauobjekte etc. nicht gehorig
beaufsichtigt [...]."

Die Eintheilung der Strassenstrecken in
Wegmacherbezirke von hochstens einer
Stunde Lénge, wo nicht etwa kleinere
Strassenabzweigungen oder sonstige Um-
stainde eine Verkiirzung oder Verldnge-
rung zweckmassig erscheinen lassen, bleibt
die bisherige, und es wird an einen & den-
selben Pachter auch nicht mehr als ein sol-
cher Bezirk vergeben. Derselbe tritt dann
bei der Pachtiibernahme auch ganz in die
Befugnisse und Pflichten der tibrigen Weg-
macher (nach Instruktion vom 22. Juni
1835 oder nach allenfalls neuen Instruktio-

9 VuP 1867, Art. 4-6.

10 Darunter fillt der Unterhalt von Briicken und
Durchldssen, Abweisssteinen, Geldndern und Béau-
men, Stiitz- und Wandmauern, Wegweisern und
Marken.

11 VuP 1867, Art. 7-9.
12 VuP 1867, Art. 10-16.

13 Auf Strassenabteilungen wie beispielsweise
Goldach-Staad—Buriet-St.Margrethen, Jona bis
Grenze Ziirich etc., auf denen von seiten der
betreffenden Gemeinden gepflasterte Strassen-
strecken selbst unterhalten wurden, brachte man
dem Pichter den zutreffenden Betrag von der auf
die Wegstunde berechneten Akkordsumme in Ab-
zug; er wurde direkt an die Gemeinde bezahlt (nach
Art. 17 VuP).
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Ausschnitt aus dem Akkord-Vertrag
mit Christian Fuchs.

nen) wesshalb er nach derselben alle Ver-
pflichtungen gegen die Strassenverwaltung
und deren Oberangestellte, sowie auch in
polizeilicher Hinsicht zu erfiillen hat. Zu
diesem Zwecke haben sie sich den Inhalt
der Polizei- und Dienstvorschriften genau
einzuprdgen und alle wahrgenommenen
Strassenpolizei-Vergehen bei der zustandi-
gen Amtsstelle anzuzeigen.

Insbesondere ist auch dariiber zu wachen,
dass ohne spezielle Bewilligung von Seite
des Baudepartements keine neuen Ge-
biude néher als 15’ [Fuss] von der Stras-
sengrenze erbaut werden, wesshalb in sol-
chen Fillen friihzeitige Anzeige an den
Strassenmeister zu machen ist. Bei Ge-
bduden, die gegenwirtig schon ndher als
15’ von der Strassengrenze sich befinden,
miissen auch Hoherbauten angezeigt wer-
den. In gleicher Weise ist auch genau dar-
iiber zu wachen, dass ohne spezielle Be-
willigung der Strassenverwaltung weder
Zier- noch Obstbdaume niher als 15’ und

Von Unfdllen auf der Strasse handeln
viele Votivtafeln in Wallfahrtskirchen.
Bild aus Mittler 1988.
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Unterzeichnung und Genehmigung des Vertrages durch Regierungsrat Hofliger

am 30. Januar 1867.

Lebhidge nicht ndher als 1'2" von der
Strassengrenze gepflanzt werden. Des-
gleichen sind die Péachter verpflichtet,
fiir vorschriftsgemasse Aufstutzung aller
Lebhége ldangs den Strassen und der die
Strassen iiberhdngenden Bdume zu sor-
gen, das heisst die Eigenthiimer dazu an-
zuhalten.

Polizeiliche Vergehen auf der Strasse, na-
mentlich die Ubertretung des Radfelgen-
gesetzes und Schéddigung der Strassen und
Briicken etc. hat der Pachter dem betref-
fenden Gemeindeammannamte anzuzei-
gen. Fiir jede Unterlassung einer Anzeige
wird der Péchter selbst strafbar und kann
vom Strasseninspektor mit einer Ord-
nungsbusse belegt werden.

Wenn der Pichter auf der Strasse arbeitet,
oder dieselbe sonst begeht, so hat er den
von der Strassenverwaltung ihm zugestell-
ten Wegmacherschild sichtbar bei sich zu
tragen, oder er verfillt ebenfalls in eine
Ordnungsbusse. Wenn Reisenden oder
Fuhrwerken auf der Strasse ein Unfall be-
gegnet, so ist es Pflicht des Péchters oder

dessen Gehiilfen, denselben hiilfreiche
Hand zu leisten.

Das sdmtliche dem Staat angehorende
Werkgeschirr welches die bisherigen Weg-
macher oder Pichter in Handen hatten,
wird dem neuen Ubernehmer laut Inventar
iiberlassen, er muss aber das Selbe in gleich
gutem Zustande und in gleicher Zahl nach
Ablauf des Pachtes wieder zuriickerstatten.
Dieselben werden von der Strassenverwal-
tung taxiert und der Péchter hat sich an
diese Taxation zu halten.

Wenn der Péchter vor Ablauf der Pachtzeit
mit Tod abgehen sollte, so hort der Vertrag
auf und es findet in diesem Fall eine Abku-
rung statt.

Uber die Auslegung dieser Vertragsbe-
stimmungen, sowie dartiber, ob der Péch-
ter die Strassen in dem verlangten Zu-
stande erhalte, ist das Baudepartement al-
lein kompetent. Gegen den Bescheid des
Baudepartements steht jedoch dem Péach-
ter der Rekurs an den Regierungsrath of-
fen, dessen Finalentscheid einzig massge-
bend ist.»"



Der Vertrag, der am 12. Januar 1867 in
St.Gallen abgeschlossen, vom damaligen
Bauinspektor Hefti unterzeichnet sowie
von Regierungsrat Hofliger am 30. Januar
genehmigt worden war, wurde in zwei Ex-
emplaren ausgefertigt, wovon eines der
Pichter «zur genauen Nachachtung» zuge-
stellt erhielt.”

Auch Kraftwagenfihrer

waren Wegmacher

Mit dem Aufkommen des motorisierten
Verkehrs nach der Jahrhundertwende, na-
mentlich aber nachdem auch die Strassen-
verwaltung selbst fiir ihren Strassenunter-
halt sogenannte «Kraftwagen» angeschafft
hatte, musste eine neue Kategorie der
Wegmacher gebildet werden: die der
Kraftwagenfithrer oder Chauffeure®, fiir
die das gleiche Dienstverhaltnis und die-
selbe Entlohnung galten wie fiir die Arbei-
ter der kantonalen Strassenverwaltung.
Den Chauffeuren oblag in erster Linie die
fach- und sachgemésse Fithrung und Be-
handlung der Kraftwagen und deren Zu-
behor. Bei Nichtbetrieb des Fahrzeuges
hatten sie sich mit allen andern ihnen von
den Vorgesetzten iibertragenen Arbeiten
auf der Strasse oder in Kiesgruben zu un-
terziehen und den Anordnungen der Auf-
sicht fithrenden Wegmacher Folge zu lei-
sten.

Fir den ihm tiberlassenen Wagen hatte der
Chauffeur die volle Verantwortung zu tra-
gen; er konnte bei fahrldssigen Beschadi-
gungen und bei Verlust von Werkzeugen
haftbar gemacht werden. Datfiir leistete er
bereits bei seiner Anstellung eine Kaution
von 300 Franken. Téglich hatte er seinem
Vorgesetzten miindlich Bericht zu erstat-
ten, die notigen Weisungen entgegenzu-
nehmen und in die Protokollbiicher einzu-
tragen, die er am Ende jeder Woche dem
Strassenmeister zur Kontrolle abzugeben
hatte.

Spezielle Weisungen galten fiir den Dienst
in der Garage: Jeden Abend musste der
Wagen in volkommene Fahrbereitschaft
gestellt werden. Diese Arbeiten umfassten
hauptséchlich das Reinigen vom grobsten
Schmutz, das Olen und Schmieren des Me-
chanismus, die Ergidnzung aller Betriebs-
mittel - Benzin, Ol, Fett und Kiihlwasser —,
die Vornahme einfacher Reparaturen und
die Instandstellung der Beleuchtungsan-
lage. Wochentlich wurde der Wagen zu-
dem wihrend eines halben Tages ausser
Betrieb gesetzt, griindlich gereinigt und re-
vidiert.

i

Der kettenbetriebene erste Lastwagen des Strassenkreisinspektorates Buchs

beim Streuetransport im Saxerriet. Bild bei Hans Schmidt, Buchs.

Wihrend des Betriebes galten selbstver-
standlich die jeweils giiltigen gesetzlichen
Vorschriften betreffend den Verkehr mit
Motorfahrzeugen auch fiir die Kraftwa-
genfithrer. Es war ihnen beispielsweise
schon damals streng verboten, den Wagen
tiber die angegebene Tragkraft zu beladen.
Er durfte auch nicht ldnger mit Beladung
stehenbleiben, als unbedingt notig war.
Kam ein baldiges Entladen aus irgendwel-
chen Griinden nicht zustande, musste die
Briicke derart abgestiitzt werden, dass Fe-
derung und Bereifung entlastet wurden.
Nur im dussersten Notfalle war bei Tal-
fahrten der Gebrauch von Hand- und Fuss-
bremsen gestattet; normalerweise durfte
zur Verlangsamung des Gefédhrts nur die
Motorbremse verwendet werden. Schnee-
ketten, die im Winter zwingend mitgefiihrt
werden mussten, durften nur auf tatsédch-
lich vereisten oder verschneiten Strassen
verwendet werden. Ubertretungen der
Vorschriften konnten gar mit sofortiger
Dienstentlassung geahndet werden.

Fiir Uberzeitarbeit innerhalb fiinf Uhr
morgens und acht Uhr abends gewihrte
der Staat einen Zuschlag von 20 Prozent
zum mittleren Lohn pro Stunde, und bei
Beschiiftigung ausserhalb des Domizils des
Chauffeurs durften Zulagen von drei Fran-
ken fiir Mittagessen, einen Franken fir
Morgen- und Abendessen sowie zwei
Franken fiir das Ubernachten eingefordert
werden,”” — wahrlich, die Zeiten haben sich
gedndert!

14 VuP 1867, Art. 17-20.
15 Nach VuP 1867, Art. 21.

16 Vgl. den Beitrag «Bau und Unterhalt der wer-
denbergischen Staatsstrassen» von Hans Schmidt
in diesem Buch.

17 Nach StvSG 1922.
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	Von den Pflichten eines Wegmachers im letzten Jahrhundert : "Instandhaltung des Strassenkörpers in ganz untadelhaftem Zustande"

